
ist ein juristischer Kunstgriff, um auch in den Fällen 
einen Schaden zu konstruieren, in denen wirtschaftlich 
kein Nachteil eingetreten ist. Dr. jur. Klaus Ellbogen 
wendet sich dagegen, diesen im Kassenarztrecht ent-
wickelten Schadensbegriff unbesehen ins Strafrecht 
zu übernehmen und damit die Verurteilung von Ärzten 
wegen Betruges oder Untreue zu begründen.
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